
Die Rolle des Hausarztes im IV-
Verfahren 

Die IV im Spannungsfeld zwischen 
Medizin und Recht 
22. Oktober 2015 

Dr. med. Simon Graf 
 



Vorstellung  

• Facharzt Allgemeinmedizin mit Praxis in Grub 
AR 

• BLaw 
• Richter an der Verwaltungsrechtlichen 

Abteilung des Obergerichts des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden 



Inhalt 
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2. Der Hausarzt im IV-Prozess 
3. Der Arztbericht als zentrales 

Kommunikationsmittel im IV-Prozess 
4. Was kann der Hausarzt tun, um (vermehrt) 

gehört zu werden 
 



Verhältnis der Hausarztes zur IV 

 



Gründe 

• Sparanstrengungen der IV 
• Vermehrte medizinische 

Beurteilungskompetenz der IV seit Einführung 
des RAD 

• Bundesgerichtliche Rechtsprechung 
 



Bundesgericht zum 
Beweiswert 

Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist 
entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange 
umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, 
auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in 
Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden 
ist, in der Darlegung der medizinischen 
Zusammenhänge und in der Beurteilung der 
medizinischen Situation einleuchtet und ob die 
Schlussfolgerungen des Experten begründet sind.  
(BGE 122 V 157) 

 



In Bezug auf Berichte von Hausärzten darf und 
soll der Richter der Erfahrungstatsache 
Rechnung tragen, dass Hausärzte mitunter im 
Hinblick auf ihre auftragsrechtliche 
Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zu 
Gunsten ihrer Patienten aussagen. 
(BGE 125 V 351 E. 3cc) 

 

Bundesgericht zum 
Beweiswert 



Beweishierarchie  

- Gerichtsgutachten 
- Administrativgutachten 
- Versicherungsinterne Gutachten 
- Privatgutachten 
- Berichte behandelnder Ärzte  

 
 
      



Der Hausarzt im IV-Prozess 

• Rolle des Hausarztes 



Der Hausarzt im IV-Prozess 

• Hauptrolle: Berichterstatter 
• Aber nicht nur! 

– Berater 
– Lenker/Motivator/Aktivator/Bremser 

• Den IV-Prozess frühzeitig im Kopf haben  
• Evt. (vorläufiger) Verzicht auf IV-Involvierung 

 
 
 



Funktion des Arztberichtes 

• Arztbericht des behandelnden Arztes als Auskunft 
Dritter (ATSG 28) 

• Gutachten (ATSG 43 und 44) 

Beweismittel über medizinischen Sachverhalt 



Zwei Hüte des Hausarztes 

• Einerseits behandelnder Arzt 
– Dem Patienten auftragsrechtlich verpflichtet 

 
 

• Andererseits beurteilender Arzt 
– Dem Versicherer gesetzlich verpflichtet 



Auftragsrecht  
 

• Arztbehandlung:  
Art. 394 Obligationenrecht: einfacher Auftrag 
 

• Treuepflicht:  
Der Beauftragte ist verpflichtet, die Interessen 
des Auftraggebers umfassend zu wahren und 
alles zu unterlassen, was dem Auftraggeber 
Schaden zufügen könnte. 
 
 
 
 



Berufsgeheimnis? 

• Geschützt  durch Art. 321 Strafgesetzbuch 
• Ausnahmen: 

– Erlaubnis des Patienten zur Offenbarung 
– Gesetzliche Verpflichtung 
– Notstand 
– Entbindung durch kantonale Gesundheitsdirektion 



IV-Recht / Strafrecht 

• Versicherter muss bei Anmeldung Arzt 
angeben und ihn zur Auskunftserteilung 
ermächtigen (sowohl bei formeller Anmeldung 
wie auch bei Früherfassung) (IV-Gesetz) 

• Arzt muss Bericht erstatten (IV-Gesetz) 
• Bericht muss „wahr“ sein (Strafgesetz) 



Dilemma 

Auftragsrecht 
 

• Wille des Patienten 

Sozialversicherungsrecht/ 
Strafrecht 

• Pflicht zur 
wahrheitsgemässen 
Schilderung 

Zwei Hüte des Arztes 
Vom Recht geschaffener Widerspruch 



Stärke des Hausarztes 

• Breiteste Kenntnis der Medizin von allen 
Fachrichtungen 

• Kenntnis aller Schattierungen von 
Gesundheit, Befindlichkeitsstörung, 
Krankheit und Tod 

• Tagtäglich mit Fragen der Arbeitsunfähigkeit 
konfrontiert 



Hausarztbericht 

• IV ist angewiesen auf den Hausarztbericht 
– Erste Information, oft weichenstellend 
– In der Regel ausreichend bei: 

• Geburtsgebrechen 
• Hilfsmitteln 
• Eingliederungsfragen 
• sog. „klaren Fällen“ 

• Stärke: Kenntnis des Langzeitverlaufes, 
Kenntnis des sozialen Umfeldes 



Perspektivenwechsel  

nicht banal, da 
− nicht alltägliche 

Arbeitsunfähigkeitseinschätzung, sondern 
arbeitsmedizinische Einschätzung gefragt ist 

− in der Arztausbildung Versicherungsmedizin  
ein Randfach ist 

− Interesse, Zeit, Bezahlung problematisch sind 



Auszug aus TARMED 1.08 



IV-Arztbericht S. 1/2 



IV-Arztbericht S. 3/4 



Was will die IV wissen? 

• Arbeitsunfähigkeit in angestammter Tätigkeit 
• Zumutbare Arbeitsfähigkeit in angepasster 

Tätigkeit  
– Hausarzt liefert zu diesem Zweck Angaben zur 

Leistungsfähigkeit 



Was wird nicht explizit verlangt? 
• Objektivität, Vollständigkeit 
• Begründung 
• Anwendung eines eingeschränkten 

Krankheitsbegriffes 
 

 
 
 
 



Hausärztliches Arbeiten  

Hauptdiagnose-Werkzeug:  
Anamnese, die vom Patienten erzählte Geschichte 
 
Biologische, 
  psychische, 
    soziale  
         Aspekte 
 

immer „subjektiv“   



Hausärztliches Arbeiten 

Körperliche Untersuchung 
„fassbare“ Befunde = objektiv? 
 
Zusatzuntersuchungen:  
Bildgebung, Labor, Elektrophysiologie = 
„objektiv“ 



Begründung 
  

• Was ist, das ist 
• Medizinische Wissenschaft: beschreibend,  

empirisch – induktiv 
• Was der Arzt feststellt, ist eine Tatsache.  

Eine Tatsache wird nicht erst durch eine 
Begründung zur wahren Tatsache 

• Der Arzt ist es im Gegensatz zum Juristen nicht 
gewohnt, seine Feststellung primär zu 
begründen 

 
 



Krankheitsbegriff  
 

Medizin: 
- bio-psycho-sozial 
 
Recht(sprechung): 
- bio-psychisch 

 
 



Krankheitsbegriff  
 

• Biopsychosozialer Krankheitsbegriff ist in der 
Medizin zentral 

• Hilfreich im Umgang mit Krankheit und ihren 
Auswirkungen 

• Medizin soll sich ihren Krankheitsbegriff vom 
Recht nicht nehmen lassen 

• Sich aber der Diskrepanz zwischen Recht und 
Medizin bewusst sein 



Was tun als Hausarzt? 

• Ziel: Nicht gegen Gutachten bestehen wollen, 
sondern darin Eingang finden 

• Sich Zeit nehmen für Bericht (Abrechnung) 
• Weg: 

– Genaue Diagnosen 
– Objektive Befunde beschreiben 
– Subjektive Beschwerden davon trennen 
– Ressourcenorientiert: was geht noch, was ist 

zumutbar? 
 



Arzt: 
− Objektivität versuchen (Perspektivenwechsel) 
− Begründungen nicht scheuen 
− Soziale Faktoren erwähnen 
− Verlauf aufzeigen („Zeuge der 

Krankheitsgeschichte“ sein, zeitbezogener 
Beweiswert) 

− Zusammenfassende Beurteilung anfertigen: Ein 
„Mikro-Gutachten“ abgeben 

Chance des 
Hausarztberichtes 



Chance des 
Hausarztberichtes 

Rechtsanwendung/Rechtsprechung: 
− Beachten, dass der Hausarzt nicht mehr 

liefert als das, wonach er gefragt wird 
− Keine grundsätzliche Geringschätzung des 

Hausarztes  als „Zeugen“ 
− Bedenken: Auch ein Gutachter ist nicht 

(ganz) unabhängig 
 



Kontakt: 

Dr. med. Simon Graf 
FMH Allgemeine Innere Medizin 
Dorf 340 
9035 Grub AR 
071 891 75 75 
simon.graf@hin.ch 
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